
Bayern bestätigt erste
Sammelabschiebung
MÜNCHEN.Erstmals sind 34 abgelehnte
afghanische Asylbewerber per Sam-
melabschiebung ausDeutschland
Richtung Kabul geflogenworden. „Da-
runter befanden sich auch acht Afgha-
nen aus Bayern“, erklärte Bayerns In-
nenminister JoachimHerrmann (CSU)
in einerMitteilung amMittwoch-
abend. Er kündigteweitere Abschie-
bungen auch nachAfghanistan an
undwidersprachKritik daran. Die
Flüchtlingewurden vom Frankfurter
Flughafen ausgeflogen. An dem ersten
Sammelcharterflug beteiligten sich
nachHerrmanns Angaben neben Bay-
ern auch Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen, Hessen, Hamburg
und das Saarland. (dpa)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fall Peggy: Ulvi K. will
Millionenentschädigung
MÜNCHEN. Im Fall Peggy hat das baye-
rische Justizministerium zurückhal-
tend auf eine drohendeMillionenkla-
ge des einst verurteilten Ulvi K. re-
agiert. Der geistig behinderteMann,
der die später verschwundene Schüle-
rin Peggy vergewaltigt haben soll, for-
dere vom Freistaat unter anderem für
ein Fehlurteil wegenMordes eine Ent-
schädigung, sagte seine Anwältin Han-
naHenning der Deutschen Presse-
Agentur. DasMinisteriumwollte sich
gestern nicht äußern. Dies begründete
eine Sprecherinmit der Unabhängig-
keit der Justiz und damit, dass der kon-
krete Inhalt der Klage bislang nicht be-
kannt sei. Ihre Kanzlei wolle eineMil-
lion Euro für seine Eltern und bis zu
750 000 Euro für ihn selbst erstreiten,
sagte Henning. Ulvi K. war bis Juli
2015wegen sexuellenMissbrauchs in
einer Psychiatrie untergebracht gewe-
sen. 2004war er alsMörder der spurlos
verschwundenen Schülerin Peggy ver-
urteilt, zehn Jahre später aber im Zuge
einesWiederaufnahmeverfahrens
vomVorwurf desMordes freigespro-
chenworden. (dpa)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Internetkriminalität:
24-Jähriger muss in Haft
NÜRNBERG.Wegen Internetkriminali-
tät und zahlreicherweiterer Straftaten
ist in Nürnberg ein 24-Jähriger zu drei
Jahren und fünfMonatenHaft verur-
teilt worden. „Bei diesen Taten bleibt
einem die Luft weg“, sagte der Vorsit-
zende Richter am Landgericht gestern.
Dem zuletzt im niedersächsischen
VerdenwohnendenMannwurde un-
ter anderemComputerbetrug und -sa-
botage, Volksverhetzung, Gewaltdar-
stellung, Verbreitung vonKinder- und
Tierpornografie sowie das Ausspähen
vonDaten vorgeworfen. (dpa)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Weniger Gartenvögel:
LBV wartet Zählung ab
HILPOLTSTEIN. In bayerischenGärten
sind nachAngaben von Experten der-
zeit weniger Vögel als in dieser Jahres-
zeit üblich zu sehen. „Eine umfassen-
de Erklärung dafür gibt es bisher je-
doch nicht“, teilteMartina Gehret
vom Landesbund für Vogelschutz
(LBV) inHilpoltstein gesternmit.
Wahrscheinlich seien viele Vögel
noch in denWäldern, weil dort unter
anderemwegen desmildenWetters
noch genugNahrung zu finden sei. An
der Vogelgrippe jedenfalls liege es
nicht, betonte Gehret: „Singvogelarten
werden nicht von der aktuellen Form
der Vogelgrippe befallen.“ Umdem
Fehlen der Vögel auf denGrund zu ge-
hen, wartenNaturschützer auf die
„Stunde derWintervögel“. Sie findet
vom 6. bis 8. Januar statt. (dpa)
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BAYERN IN KÜRZE

Typische Gartenvögel wie Meisen und
Amseln werden vermisst. Foto: dpa

Eigenbedarf – was
bedeutet das für Mieter?

Zuverlässige Mieter sollen nicht stän-
dig mit der Sorge leben müssen, viel-
leicht am nächsten Tag die Kündigung
im Briefkasten zu haben. Vermieter
dürfen deshalb in den meisten Fällen
nur aus bestimmten Gründen kündi-
gen. Der wichtigste dieser Gründe: Ei-
genbedarf. Denn der Vermieter soll
wiederum die Möglichkeit haben, in
seinen eigenen vier Wänden zu leben
oder vielleicht seine Eltern oder das er-
wachsene Kind einziehen zu lassen.
Dieser Wunsch muss gut begründet
sein. Und es gelten Kündigungsfristen:
Nachmehr als acht Jahren in derWoh-
nung sind das etwa neunMonate.

Wo hat der Eigenbedarf
seine Grenzen?

Überall da, wo es mit der Begründung
hakt. So ist etwa nicht ersichtlich, was
eine alte Frau mit einer Wohnung im
obersten Stock ohne Aufzug anfangen
sollte. Mietern darf außerdem nicht
gekündigt werden, wenn in dem Haus
vergleichbare Wohnungen leer ste-
hen, der Vermieter nur vorübergehend
einziehen will oder von Anfang an
klar war, dass die Wohnung bald ge-
braucht würde. Es liegt aber auf der
Hand, dass Eigenbedarf auch vorge-
schoben sein kann, um Mieter loszu-
werden. Um einen solchen Verdacht
ging es vor demBundesgerichtshof.

Worum dreht
sich der Streit?

Er spielt im begehrten Münchner Alt-
bauviertel Lehel, in einem Haus direkt
an der Isar. Es gehört vier Investoren,
die als Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR) organisiert sind. Sie ha-
ben sich 1991 zusammengetan, um
das Gebäude zu sanieren und aus den
Mietwohnungen Eigentumswohnun-
gen zu machen. Unsaniert ist heute
nur noch eine Wohnung im dritten
Stock. Die Eheleute wohnen dort seit
1985. 2013 bekamen sie die Kündi-
gung – Eigenbedarf. Laut Schreiben
möchte die Tochter eines Gesellschaf-
ters mit Mann und Kind einziehen.
Das nehmen die Mieter den Eigentü-
mern nicht ab. Sie blieben und ließen
es auf die Räumungsklage ankommen.

➤

➤

➤

Wie sieht der BGH den
aktuellen Fall in München?

Für die Karlsruher Richter ging es um
eine sehr grundsätzliche Frage. Denn
das Münchner Landgericht hatte sich
schützend vor dieMieter gestellt – und
damit offen gegen den BGH. Der hatte
in zwei Urteilen von 2007 und 2011 ei-
gentlich längst entschieden, dass auch
die Gesellschafter einer GbR Eigenbe-
darf anmelden können. „Insbesondere
in angespannten Wohnungsmärkten“
gehe das „an der Rechtswirklichkeit
vorbei“, so die Kritik ausMünchen. Er-
folg hatte das am Ende nicht: Der zu-
ständige BGH-Senat bleibt nach Prü-
fung seiner Linie treu: Die Interessen-
lage habe sich nicht verändert.

Warum schlagen
Mieterschützer Alarm?

„Investoren wird es leichter gemacht,
dieMieter loszuwerden“, warnt Volker
Rastätter, Geschäftsführer des Mieter-
vereinsMünchen. Für denMieterbund
sagt Bundesdirektor Lukas Siebenkot-
ten: „Niemand wird sich ernsthaft
wundern dürfen, wenn die gekündigte
Wohnung jetzt umfassend saniert und
dann teuer verkauft wird.“ Nach den
Beobachtungen des DeutschenMieter-
bunds (DMB) werden GbR vorrangig
gegründet, um Miet- in Eigentums-
wohnungen umzuwandeln. In Mün-
chen ist die Zahl der bescheinigten
Umwandlungen von 2010 bis 2014
stark angestiegen. Betroffene Mieter
haben zwar ein Vorkaufsrecht und
sind, wenn jemand anderes die Woh-
nung kauft, während einer mindes-
tens dreijährigen Sperrfrist vor Kündi-
gung sicher. Aber danach kann der
neue Eigentümer aktivwerden.

Welche Rolle spielen dabei
Eigenbedarfskündigungen?

„Wenn es auf dem Wohnungsmarkt
eng wird, ist das Interesse an der Ei-
genbedarfskündigung groß“, sagt
DMB-Sprecher Ulrich Ropertz. Derzeit
fehlen nach seinen Angaben bundes-
weit 800 000 bis eine Million Woh-
nungen, vor allem in Ballungsräumen.
Dabei kann der Eigenbedarf aus Profit-
gründen vorgetäuscht sein. Andere Ei-
gentümer haben ein ganz legales Inter-
esse, schildert Sprecherin Anja Franz
vom Mieterverein München: Sie wol-
len selbst nicht mehr teuer zur Miete
wohnen müssen oder sind heilfroh,
wenn sie Angehörige nach vergebli-
cher Suche endlich unterbringen kön-
nen. Wie es sich im Streit um die
MünchnerWohnung verhält, hat jetzt
erneut das Landgericht zu prüfen. Bis
dahin darf das Ehepaar bleiben. (dpa)

➤

➤

➤

IMMOBILIENNicht immer
geht es bei Eigenbedarfskün-
digungenmit rechtenDin-
gen zu. Deutschlands obers-
te Zivilrichter sehen aber
keinen Korrekturbedarf.

Bundesgerichtshof
schwächt den
Mieterschutz

Wer zur Miete wohnt, wohnt auf Zeit. Aber auch eine Mietwohnung wird
zum Zuhause – erst recht nach Jahrzehnten. Foto: dpa
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STREITFÄLLE

➤ Mietern steht Schadenersatz zu,
wenn sie eine Kündigung wegen Eigen-
bedarfs erhalten, obwohl dieser nur vor-
getäuscht war. Lässt sich dies nachwei-
sen, könnenMieter entstandeneMehr-
kosten geltendmachen. Das sind zum
Beispiel die Kosten des Umzugs oder die
Mehrkosten für die neueWohnung.

➤ Einfach rauswerfen kann ein Vermie-
ter seine Mieter nicht.Wenn diese sich
weigern auszuziehen, braucht er einen
Räumungstitel von einemGericht. Das
Gericht prüft, ob die Kündigung rechts-
kräftig ist. Doch Vorsicht: Bekommt der
Vermieter Recht,muss der Mieter die
Kosten des Verfahrens tragen. (dpa)

MÜNCHEN/NÜRNBERG. Mit einem
nächtlichen Alkoholverbot wollen
München und Nürnberg die zuneh-
mende Kriminalität rund um ihre
Hauptbahnhöfe bekämpfen. In beiden
Städten beschlossen die Stadträte ges-
tern entsprechende Regelungen. Sie
gelten nicht nur direkt an den Haupt-
bahnhöfen, sondern auch in den an-
grenzenden Straßen und Grünanla-
gen.

In München beschloss der Stadtrat
das Alkoholverbot zwischen 22 und
6 Uhr mit Gegenstimmen unter ande-
rem der Grünen, der Linken und der
Bayernpartei, wie ein Sprecher mitteil-
te. Die Maßnahme schließt sowohl

den Konsum als auch das Mitführen
von Alkohol ein. Am Vortag hatte be-
reits der Kreisverwaltungsausschuss
einem entsprechenden Vorschlag
mehrheitlich zugestimmt.

Hintergrund sind seit Monaten an-
haltende Klagen von Geschäftsleuten,
Anwohnern und Passanten am Haupt-
bahnhof über Belästigungen durch Be-
trunkene. Das subjektive Sicherheits-
gefühl werde dadurch negativ beein-
trächtigt, hieß es in der Vorlage des
Kreisverwaltungsreferats (KVR). Die
Polizei registrierte zunehmend Streite-
reien, Körperverletzungen und Dieb-
stähle und hat ihre Kontrollen ver-
stärkt. Auch Streetworker sind im Ein-
satz.

Nun soll das Alkoholverbot die Si-
tuation verbessern. Das Verbot könne
schon ab Januar in Kraft treten, sagte
ein Sprecher des KVR.

Auch in Nürnberg hat sich das Pro-
blemmit Belästigungen durch Betrun-
kene, Drogenabhängige und Obdach-
lose seit dem vergangenen Jahr zuge-
spitzt. Die Menschen fühlten sich
nicht mehr so sicher rund um den
Hauptbahnhof. Am liebsten
wollte die Stadt ein 24-stündi-
ges Alkoholverbot ausspre-
chen – das sei jedoch rechtlich
nichtmöglich.

Der Rechts- und Wirtschafts-
ausschuss hatte vor zwei Wochen
grünes Licht für ein nächtliches
Alkoholverbot gegeben. „Mit über-
wältigender Mehrheit“ stimmte
gestern nun auch der Stadtrat zu, wie
ein Sprecher der Stadt am Abend sag-
te. Nur drei Abgeordnete der Linken
hätten sich gegen das nächtliche
Alkoholverbot inNürnberg ausgespro-
chen. (dpa)

Nächtliches Trinkenhat ein Ende
KONTROLLE InMünchen und
Nürnberg gilt bald ein Ver-
bot rund um die Bahnhöfe.

Die Polizei
hat ihre Kon-
trollen in der

Landeshaupt-
stadt bereits
verstärkt.

Foto: dpa
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